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Nach den sprengstoffrechtlichen Vorgaben der Ersten Verordnung zum Sprengstoff-
gesetz (1. SprengV) ist die vorgeschriebene Erprobung pyrotechnischer Gegenstände 
von der für den Brandschutz zuständigen Stelle genehmigen zu lassen.  
 
Nach den baurechtlichen Vorgaben der Muster-Versammlungsstättenverordnung 
(MVStättVO) sind Abweichungen vom Verwendungsverbot von offenem Feuer, brenn-
baren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen explo-
sionsgefährlichen Stoffen nach § 35 MVStättVO zulässig, wenn die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt wurden. 
 
Mit dem Ziel einer möglichen Erstbewertung bereits bei der Anmeldung, wurde das 
Formular im Anhang entwickelt. Dieses enthält die relevanten Informationen, um die 
weiteren Schritte des jeweiligen Verfahrens einleiten zu können. Bei der weiteren Be-
arbeitung sind dann die, den unterschiedlichen Brandschutzdienststellen jeweils zu-
kommenden Aufgaben (gemäß den landesrechtlichen Vorgaben und den örtlichen Ge-
schäfts-/Aufgabenverteilungsplänen der Kommunen), zu beachten. 
  



Anhang: Formular 

 

 

 

 
Absender 

 

 

 

 

 

 

 

An die 

Kommune Musterstadt 

Feuerwehr 

Abteilung 

Straße Hs.-Nr. 

PLZ  Ort 

 

über E-Mail ______ oder Telefax ________ 

 

�  Verwendung von Pyrotechnik und Durchführung feuergefährlicher Handlungen in einer Versammlungs-

stätte (Abstimmung nach § 35 Abs. 2 Satz 3 MVStättVO und Anzeige der Verwendung/Erprobung nach  

§ 23 Abs. 3 1. SprengV) 

�  Durchführung feuergefährlicher Handlungen in einer Versammlungsstätte (Abstimmung nach § 35  

Abs. 2 Satz 3 MVStättVO) 

�  Verwendung von Pyrotechnik in einer Versammlungsstätte (Abstimmung nach § 35 Abs. 2 Satz 3 

MVStättVO und Anzeige der Verwendung/Erprobung nach § 23 Abs. 3 1. SprengV) 

�  Verwendung von Pyrotechnik außerhalb einer Versammlungsstätte (Anzeige der Verwendung/Erpro-

bung von pyrotechnischen Gegenständen nach § 23 Abs. 3 1. SprengV) 

 

 

1. Angaben zur Veranstaltung 
 

Name des Veranstaltungsortes  Art des Veranstaltungsortes 

 � im Gebäude                    � im Freien 

Anschrift 

 
Name der Veranstaltung  Datum/Uhrzeit der Veranstaltung 

  

Terminvorschlag für Abnahme/Erprobung Treffpunkt Ansprechpartner vor Ort  

  � siehe 3.2                � siehe 3.3                   

   

 

 

2. Veranstalter 
 

Name oder Bezeichnung (bei Firmen, Vereinen, etc.) 

 

 
Anschrift 

 
Telefon E-Mail Telefax 

   

Handelsregisternummer Amtsgericht Registerart (HRA, HRB, etc.) 

   

 



3. Verantwortliche Personen 
 

3.1 Verantwortliche Person des Veranstalters 

Name, Vorname Geburtsdatum 

  

Anschrift 

 
Telefon E-Mail Mobil 

   

3.2 Verantwortliche Person für das Abbrennen der Pyrotechnik                             �  nicht zutreffend 
Name, Vorname Geburtsdatum 

  

Anschrift 

 

Name der Firma1 

 
Anschrift der Firma1 

 
Telefon E-Mail Mobil 

   

Nr. Befähigungsschein1 Ausstellungsdatum1 gültig bis1 ausstellende Behörde1 

    

3.3 Verantwortliche Person für die Verwendung von offenem Feuer  
� siehe 3.1     � siehe 3.2  �  nicht zutreffend 
Name, Vorname Geburtsdatum 

  

Anschrift 

 

Telefon E-Mail Mobil 

   

 

4. Sicherheitsmaßnahmen 
Angaben zu getroffenen Sicherheitsmaßnahmen (Bereitstellung Löschmittel, Anwesenheit Fachpersonal, Abschrankungen, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (inkl. Anlagen): 

 

Anlagen 

� Anlage 1 (Liste pyrotechnische Effekte) 

� Anlage 2 (Liste feuergefährliche Handlungen, etc.) 

� Aufbauplan 

� Ablaufplan (mit Angabe zum Zündzeitpunkt) 

� Darstellung der Notwendigkeit nach § 35 Abs. 2 Satz 3 MVStättVO  

� Gefährdungsanalyse/-beurteilung 

� ……………………………………………….. 

 

………………………………………………..                                   ………………………………………………..          

Datum        Unterschrift

                                                           
1 soweit zutreffend 

Name 

 
Funktion 
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Anlage 1 (Liste der pyrotechnischen Gegenstände) 

 

Nr. Bezeichnung BAM/CE-

Nummer 

Klasse Effektdaten (in m) Sicherheitsabstände (in m) Zeitpunkt 

ab Beginn 

Position Anzahl Bemerkung 

Höhe Dauer in Effektrichtung im Umkreis 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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Anlage 2 (Liste der feuergefährlichen Handlungen und sonstigen Effekte) 

 

Nr. Bezeichnung Effektdaten (in m) Sicherheitsabstände (in m) Zeitpunkt 

ab Beginn 

Position Anzahl Bemerkung/Szenischer Vorgang 

Höhe Dauer in Effektrichtung im Umkreis 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

 

 


